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19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), | vom 49-Bezember2013{6VYNRW-S-
in Kraft getreten am 31. Dezember 2013, | 878) 11. April 2019, in Kraft getreten am
hat der Rat der Stadt Bergisch Gladbach | 34-Bezember2043 24. April 2019, hat
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zung am(...) folgende Zuständigkeitsord-
nung beschlossen:



= |
81

Allzuständigkeit des Rates

(1)
Nach 8 41 Abs. 1, S.1 GO NRW ist der
Rat der Stadt Bergisch Gladbach für alle
Angelegenheiten zuständig, soweit sie
nicht durch die GO NRW, die Hauptsat-
zung der Stadt Bergisch Gladbach, diese
Zuständigkeitsordnung oder andere
Rechtsvorschriften einem Ausschuss 0-

der der Bürgermeisterin/dem Bürgermeis-
ter übertragen sind.

(2)
Alle Angelegenheiten, über die der Rat
Beschluss fassen soll, sind vorher von

den Ausschüssen des Rates zu beraten,

soweit sie in deren Zuständigkeitsbereich
fallen.

(3)
Der Rat überträgt gem. 8 114 Abs. 2 GO
NRW die Beratung und Entscheidung in
Angelegenheiten der städtischen Einrich-
tungen den zuständigen Fachausschüs-
sen in ihrer Funktion als Werksaus-

schüsse, soweit nicht aufgrund Gesetz o-
der sonstiger rechtlicher Regelung ein
anderes Gemeindeorgan zuständig ist.
Einzelheiten ergeben sich aus der Be-
triebsatzung für die jeweilige städtische
Einrichtung.

(4)
Der Rat behält sich bei den auf die Aus-

schüsse oder die Bürgermeisterin/den
Bürgermeister übertragenen Aufgaben
für einen bestimmten Kreis von Geschäf-

ten oder für den Einzelfall die Entschei-

dung vor.

82

Auftragswerte und Preise

Wenn nachfolgend von Auftragswerten o-
der Preisen die Rede ist, verstehen sich

diese, soweit sie im Einzelfall noch nicht

feststehen, als geschätzte Preise, in je-
dem Fall ohne Mehrwertsteuer und an-

dere Nebenkosten.

83
Umwelt -und Sozialverträglichkeits-

klausel

Bei Entscheidungen sind die Ziele der lo-
kalen Agenda zu berücksichtigen.

84
Ortsrechtliche Regelungen

Die Ausschüsse beraten die ortsrechtli-

chen Regelungen, die im Zusammen-
hang mit ihren Aufgaben stehen.



85 85
Bau-, Liefer- und Dienstleistungsmaß- | Bau-, Liefer- und Dienstleistungsmaß-
nahmen, konsumtive Zahlungsver- nahmen, konsumtive Zahlungsver-

pflichtungen für Folgejahre pflichtungen für Folgejahre

(1) (1)
Die Fachausschüsse entscheiden im Die Fachausschüsse entscheiden im

Rahmen ihrer Zuständigkeitsbereiche Rahmen ihrer Zuständigkeitsbereiche
über die grundsätzliche Bedarfsfeststel- über die grundsätzliche Bedarfsfeststel-
lung einer beabsichtigten Maßnahme lung einer beabsichtigten Maßnahme
(„Maßnahmebeschluss“) ab folgenden („Maßnahmebeschluss“) ab folgenden Seit der Aufnahme
Wertgrenzen: Wertgrenzen: der Vorschrift in die
- 100.000,- EUR bei Lieferungen und -  499-900,- 150.000,- EUR bei Liefe- ZustO im Jahr 2014

Dienstleistungen, rungen und Dienstleistungen, haben sich die (Bau-
-  250.000,- EUR bei Bauleistungen, -  250-000,- 375.000,- EUR bei Bauleis- | )Preise erhöht, wes-
- 500.000,- EUR bei Bauleistungen des tungen, halb eine Anpassung

Abwasserwerkes. -  509-000.- EUR 750.000,- EUR bei der Wertgrenzen um
Bauleistungen des Abwasserwerkes. | +50% empfohlen

wird.

Eine Vorlage zu einem Maßnahmebe- Eine Vorlage zu einem Maßnahmebe-
schluss soll grundsätzlich folgende Ele- schluss soll grundsätzlich folgende Ele-
mente enthalten: mente enthalten:

- Beschreibung von Lage und Grund- - Beschreibung von Lage und Grund-
stück, Planungsrecht, stück, Planungsrecht,

-  Raumprogramm, Baubeschreibung, -  Raumprogramm, Baubeschreibung,
- Kosten, Finanzierung, - Kosten, Finanzierung,
-  Folgekostenberechnung, -  Folgekostenberechnung,
- Termine, geplante Vergabe, - Termine, geplante Vergabe,
- Sonstiges (Pläne, Fotos usw.). - Sonstiges (Pläne, Fotos usw.).

(2) (2)
Den Fachausschüssen werden im Rah- Den Fachausschüssen werden im Rah-

men ihrer Zuständigkeitsbereiche we- men ihrer Zuständigkeitsbereiche we-
sentliche rechtliche oder tatsächliche sentliche rechtliche oder tatsächliche

Veränderungen, die nach der Bedarfs- Veränderungen, die nach der Bedarfs-
feststellung im Laufe des weiteren Ver- feststellung im Laufe des weiteren Ver-
fahrens eintreten, unverzüglich mitgeteilt. | fahrens eintreten, unverzüglich mitgeteilt.

(3) (3)
Die Fachausschüsse werden im Rahmen| Die Fachausschüsse werden im Rahmen

ihrer Zuständigkeitsbereiche über alle ihrer Zuständigkeitsbereiche über alle
Aufträge über Bau-, Liefer- und Dienst- Aufträge über Bau-, Liefer- und Dienst-
leistungen über 10.000,- EUR halbjähr- leistungen über 10.000,- EUR halbjähr-
lich in Kenntnis gesetzt. Die Information lich in Kenntnis gesetzt. Die Information
muss mindestens folgende Angaben um- | muss mindestens folgende Angaben um-

fassen: fassen:
- Datum der Auftragserteilung, - Datum der Auftragserteilung,
- Firma und Firmensitz, - Firma und Firmensitz,

-  Auftragsgegenstand, -  Auftragsgegenstand,
-  vorangegangenes Vergabeverfahren | - vorangegangenes Vergabeverfahren

(Anzahl der Angebote), (Anzahl der Angebote),
- Finanzierung (Investitionsaufträge - Finanzierung (Investitionsaufträge

und Sachkonten), und Sachkonten),
-  Auftragssumme. -  Auftragssumme.

(4) (4)
Grundsatzfragen in vergaberechtlichen Grundsatzfragen in vergaberechtlichen
Angelegenheiten entscheidet der Haupt- | Angelegenheiten entscheidet der Haupt-
und Finanzausschuss ($ 6). und Finanzausschuss ($ 6).

(5) (5)
Die Fachausschüsse entscheiden im Die Fachausschüsse entscheiden im

Rahmen ihrer Zuständigkeitsbereiche zu- |Rahmen ihrer Zuständigkeitsbereiche zu-
dem über Zahlungsverpflichtungen für dem über Zahlungsverpflichtungen für Insbesondere bei
Folgejahre im konsumtiven Bereich für Folgejahre im konsumtiven Bereich für Fahrzeuganschaffun-
den Kernhaushalt und für die eigenbe- den Kernhaushalt und für die eigenbe- gen erscheinen die
triebsähnlichen Einrichtungen ab einer triebsähnlichen Einrichtungen ab einer Wertgrenzen als nicht
Größenordnung von jährlich 10.000,- Größenordnung von jährlich 49-999 verhältnismäßig, wes-



EUR oder einem Gesamtvolumen von 15.000,- EUR oder einem Gesamtvolu- halb diese Anpas-
100.000,- EUR pro Vertrag. men von 100.000,- EUR pro Vertrag. sung vorgeschlagen

wird.

86
Haupt- und Finanzausschuss

(1)
Der Haupt- und Finanzausschuss berät
1. Personalangelegenheiten, soweit

nicht die Bürgermeisterin/der Bürger-
meister zuständig ist,

2. Einwohneranträge nach 8 25 GO
NRW,

3. Bürgerbegehren und Bürgerent-
scheid nach $ 26 GO NRW,

4. Grundsätze der Bereiche „Brand-

schutz” und „Rettungsdienst“,

5. Anträge und Vorlagen sowie orts-
rechtliche Regelungen mit finanziel-
len Auswirkungen bzw. mit Auswir-
kungen auf städtische Beteiligungen,
über die der Rat entscheidet, soweit

diese Aufgaben nicht einem Fach-
ausschuss in seiner Funktion als

Werksausschuss für eine städtische

Einrichtung übertragen sind,

6. Angelegenheiten, die nicht einem an-
deren Ausschuss zugewiesen sind.

(2)
Der Haupt- und Finanzausschuss ent-
scheidet außer in den ihm durch Gesetz

oder sonstige rechtliche Regelung vorbe-
haltenen Angelegenheiten über

1. Angelegenheiten, in denen mehrere
Ausschüsse entscheidungsbefugt
sind und das für die Entscheidung er-
forderliche Einvernehmen nicht her-

gestellt werden kann,
2. den Abschluss von Versicherungen

für Ratsmitglieder und Ausschussmit-
glieder,

3. die Genehmigung von Dienstreisen
von Ratsmitgliedern und Ausschuss-
mitgliedern,

4. die Mitgliedschaft in Vereinen, Ver-
bänden, Organisationen und ähnli-
chen Einrichtungen,

5. die Benennung städtischer Straßen,
Wegen, Plätzen und Einrichtungen,

6. Angelegenheiten der Partnerschaft
der Stadt Bergisch Gladbach mit an-
deren Städten,

7. Grundsatzfragen in vergaberechtli-
chen Angelegenheiten (8 5 Absatz
4).

8. Der Haupt- und Finanzausschuss
entscheidet darüber hinaus in Perso-

nalangelegenheiten und in persönli-

chen Angelegenheiten der Bürger-
meisterin/des Bürgermeisters, die
nach der GO NRW oder anderen

Rechtsvorschriften nicht dem Rat o-

der anderen Stellen zugewiesen sind.



87
Ausschuss für Soziales, Wohnungs-

wesen, Demografie und Gleichstellung
von Frau und Mann

(1)
Der Ausschuss für Soziales, Wohnungs-
wesen, Demografie und Gleichstellung
von Frau und Mann

1. berät grundsätzliche Angelegenhei-
ten des Integrationsrates,

2. setzt das verfassungsrechtliche Ge-
bot der Gleichstellung von Frauen
und Männern mit um und überprüft
Maßnahmen der Stadt auf Ge-

schlechtergerechtigkeit - hiervon
bleiben die Zuständigkeiten des Ra-
tes, der Ausschüsse und der Bürger-
meisterin/des Bürgermeisters unbe-
rührt,

3. schlägt die Finanzierung von Maß-
nahmen und Aktivitäten vor, die über

die dem Frauenbüro/Gleichstellungs-
stelle bereitgestellten Haushaltsmittel
hinausgehen,

4. ist zuständig für die Vorschläge an
den Rat und andere Ausschüsse zur

Koordinierung aller städtischen Initia-
tiven und Maßnahmen, die die Le-

bensbereiche von Frauen betreffen,

5. wird in Angelegenheiten anderer
Ausschüsse so rechtzeitig gehört,
wenn diese spezifische Interessen
von Frauen und Mädchen berühren,

dass die Stellungnahme dieses Aus-
schusses in die Beratung einfließen
kann. Er wirkt bei allen gleichstel-

lungsrelevanten Vorhaben und MaßR-
nahmen anderer Ausschüsse mit und

überprüft sie hinsichtlich ihrer Ge-

schlechtergerechtigkeit.

(2)
Der Ausschuss für Soziales, Wohnungs-
wesen, Demografie und Gleichstellung
von Frau und Mann entscheidet über

1. alle sozialen Angelegenheiten, insbe-
sondere nach dem Sozialgesetzbuch,
soweit nicht durch gesetzliche Rege-
lungen oder Ortsrecht eine andere
Zuständigkeit gegeben ist,

2. Angelegenheiten des Wohnungswe-
sens.

88
Ausschuss für Anregungen und Be-

schwerden gem. $ 24 GO NRW

Der Ausschuss für Anregungen und Be-
schwerden entscheidet über die Anre-

gungen und Beschwerden nach $ 24 GO
NRW.

89 89 Prüfungsberichte kön-

Rechnungsprüfungsausschuss Rechnungsprüfungsausschuss nen im Rechnungs-
prüfungsamt auch

Dem Rechnungsprüfungsausschuss ob- Dem Rechnungsprüfungsausschuss ob- aufgrund anderweiti-
liegt die Prüfung des Jahresabschlusses | liegt die Prüfung des Jahresabschlusses



und des Gesamtabschlusses. Er bedient | und des Gesamtabschlusses. Er bedient | ger rechtlicher Be-
sich hierbei des Rechnungsprüfungsam- | sich hierbei des Rechnungsprüfungsam- | züge entstehen —

tes. tes. siehe hierzu insbe-
sondere 8 3 der örtli-

Er berät über die Prüfungsberichte des Er berät zudem über die Prüfungsbe- chen Rechnungsprü-
Rechnungsprüfungsamtes, die auf Prü- richte des Rechnungsprüfungsamtes-die | fungsordnung n.F.

fungsaufträgen des Rates oder der Bür- aufPrüfungsauftrfägen-desRates-eder Die hier eingebrach-
germeisterin/des Bürgermeisters beru- derBürgermeisterin/desBürgermeisters ten Einschränkungen
hen. beruhen. auf Rat und BM sind

daher nicht ange-
bracht.

8 10 8 10
Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule |Ausschuss für Bildung, Kultur, Schule

und Sport und Sport

(1) (1)
Der Ausschuss berät grundsätzliche An- Der Ausschuss berät die grundsätzlichen | praxisnahe Zuord-

gelegenheiten der Aufgabenbereiche Bil- | Angelegenheiten der seiner Aufgabenbe- | nung der Zuständig-
dung, Kultur, Schule und Sport. reiche Bildung, Kultur, Schule und Sport. keiten auf Basis der

Erfahrungen der ver-

(2) gangenen Jahre
Der Ausschuss berät alle Angelegenhei-
ten seiner Aufgabenbereiche Bildung,
Kultur, Schule und Sport vor, in denen
andere Ausschüsse oder der Rat ent-

scheidungsbefugtsind.

(2) (3)
Der Ausschuss entscheidet über Der Ausschuss entscheidet zu seinen

Aufgabenbereichen Bildung, Kultur,
Schule und Sport über

1. die Zustimmung nach 8 61 Abs. 4 1. dieZustimmungnashS-64Abs4
Schulgesetz NRW SchulgesetzNRW grundsätzliche

Festlegungen insbesondere zur För-

derung im Rahmen der jeweiligen
Haushaltsmittel,

2. die Ehrung von Personen durch Ver- | 2. dieEhrung-verPerseren-dureh-\Ver-
leihung der Ehrennadel für beson- teihung-derEhrennadelfürbesen-
dere Verdienste auf dem Gebiet des dere-Verdienste-aufdem-Gebietdes

Sports, Sperts, alle sonstigen Angelegenhei-
ten, soweit nicht durch gesetzliche
Regelungen, Ortsrecht oder auf

Grund der strategischen gesamtstäd-
tischen Bedeutung eine andere Zu-
ständigkeit gegeben ist.

3. die Grundsätze der Förderung der 3-—die-Grundsätze-derFörderung-der
Aufgabenbereiche im Rahmenderje- AufgabenbereisheimRahmen-derje-
weiligen Haushaltsmittel, weiligerHaushaltsmittel,

4. die Grundsätze, nach denen städti- 4-—die-Grundsätze,nash-deren-städti-

sche Sportanlagen den Sportvereini- sehe-Spertanlagen-der-Spertvereini-

gungen oder Schulräume Fremdnut- gungen-ederSehulräumeFremdruf-
zerinnen / Fremdnutzern zur Verfü- zerinnen/FremdrutzernzurVerfü-

gung gestellt werden. gung-gestelltwerden-

(4)
Der Ausschuss nimmt die formalen Auf-

gaben eines Schulausschusses wahr.

8 11
Jugendhilfeausschuss

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Auf-
gaben der Jugendhilfe nach dem Kinder-
und Jugendhilfegesetz sowie nach der
Satzung des Jugendamtes der Stadt Ber-
gisch Gladbach wahr.



$ 12 812
Stadtentwicklungs- und Planungsaus- | Stadtentwicklungs- und Planungsaus-

schuss schuss

(1) (1)
Der Stadtentwicklungs- und Planungs- Der Stadtentwicklungs- und Planungs-
ausschuss berät alle städtebaulichen Pla- | ausschuss berät alle städtebaulichen Pla-

nungen und Maßnahmen. nungen und Maßnahmen sowie interkom-| redaktionelle Konkre-
munale und regionale Projekte im Sinne tisierung, es wurde
des Absatzes 2, soweit er hierzu nicht immer entsprechend
nach Absatz 2 entscheidungsbefugt ist. verfahren

(2) (2)
Der Stadtentwicklungs- und Planungs- Der Stadtentwicklungs- und Planungs-
ausschuss entscheidet über ausschuss entscheidet über

1. verfahrensleitende Planungsschritte |1. verfahrensleitende Planungsschritte
(Beschlüsse) in Bauleitverfahren (Beschlüsse) in Bauleitverfahren
(Flächennutzungsplan, Bebauungs- (Flächennutzungsplan, Bebauungs-

pläne), pläne) und informelle Planverfahren redaktionelle Konkre-
und Planungen der Städtebauförde- tisierung, es wurde

rung, immer entsprechend
2. die Festsetzung der Planungsent- 2. die Festsetzung der Planungsent- verfahren

schädigung nach den 88 40 ff. schädigung nach den 88 40 ff.
BauGB, BauGB,

3. die Erteilung einer Ausnahme von 3. die Erteilung einer Ausnahme von
der Veränderungssperre nach & 14 der Veränderungssperre nach & 14
Abs. 2 BauGB, Abs. 2 BauGB,

4. die Zulässigkeit von Vorhaben wäh- 4. die Zulässigkeit von Vorhaben wäh-
rend der Planaufstellung nach $ 33 rend der Planaufstellung nach $ 33

BauGB, BauGB,
5. die Stellungnahme der Stadtzu Ent- | 5. die Stellungnahme der Stadt zu Ent-

eignungsmaßnahmen Dritter nach $ eignungsmaßnahmen Dritter nach $
105 BauGB. 105 BauGB.

6. Stellungnahmen der Stadt zu Lan- 6. Stellungnahmen der Stadt zu Lan-
des- und Regionalplanungen, soweit des- und Regionalplanungen sowie redaktionelle Konkre-
nicht ein anderer Ausschuss zustän- Bauleitplanungen benachbarter Kom-| tisierung, es wurde
dig ist, munen, soweit nicht ein anderer Aus-| immer entsprechend

schuss zuständig ist, verfahren
7. Zielsetzungen und Maßnahmen der 7. Zielsetzungen und Maßnahmen der

Stadtentwicklungsplanung, Stadtentwicklungsplanung,
8. strategische Verkehrsentwicklungs- 8. strategische Verkehrsentwicklungs-

planung, planung,
9. interkommunale und regionale Ent- redaktionelle Konkre-

wicklungs- und Planungsprojekte, wie| tisierung, es wurde
z.B. die REGIONALE, welche die immer entsprechend

Stadt Bergisch Gladbach betreffen verfahren
bzw. an denen die Stadt Bergisch
Gladbach aktiv beteiligt ist,

9. Grundsätze der Wirtschaftsförderung | 10. Grundsätze der Wirtschaftsförderung
(einschl. Gesundheitsversorgung), (einschl. Gesundheitsversorgung),
Naherholung und Tourismus, soweit Naherholung und Tourismus, soweit
nicht nach der „Satzung über die nicht nach der „Satzung über die
kommunale Einrichtung Stadtent- kommunale Einrichtung Stadtent-
wicklungsbetrieb Bergisch Gladbach wicklungsbetrieb Bergisch Gladbach
—- AöR in der Rechtsform der Anstalt —- AöR in der Rechtsform der Anstalt

des öffentlichen Rechtes der Stadt des öffentlichen Rechtes der Stadt

Bergisch Gladbach“ (SEB AöR) in Bergisch Gladbach“ (SEB AöR) in
der jeweils gültigen Fassung die SEB der jeweils gültigen Fassung die SEB
AöR zuständig ist. AöR zuständig ist.

(3) (3)
Der Stadtentwicklungs- und Planungs- Der Stadtentwicklungs- und Planungs-
ausschuss nimmt die ihm mit der Sat- ausschuss nimmt die ihm mit der Sat-

zung der Stadt Bergisch Gladbach zur zung der Stadt Bergisch Gladbach zur
Ausführung des Gesetzes zum Schutz Ausführung des Gesetzes zum Schutz
und zur Pflege der Denkmäler im Lande und zur Pflege der Denkmäler im Lande
Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzge- | Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzge-
setz NRW) übertragenen Aufgaben wahr. | setz NRW) übertragenen Aufgaben wahr.



8 13 8 13
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz,

Infrastruktur und Verkehr Infrastruktur und Verkehr

(1) (1)
Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz,
Infrastruktur und Verkehr nimmt für die Infrastruktur und Verkehr nimmt für die

eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Fach- | eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Fach-
bereich 8 — Immobilienbetrieb“, „Abwas- bereich 8 — Immobilienbetrieb“, „Abwas-

serwerk der Stadt Bergisch Gladbach“ serwerk der Stadt Bergisch Gladbach“
und „Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt und „Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt

Bergisch Gladbach“ in entsprechender Bergisch Gladbach“ in entsprechender
Anwendung des $ 5 Absätze 3 bis 6 Anwendung des $ 5 Absätze 3 bis 6

EigVO sowie nach Maßgabe der Be- EigVO sowie nach Maßgabe der Be-
triebssatzung und der nachfolgenden Ab-| triebssatzung und der nachfolgenden Ab-
sätze die Aufgaben des Werksausschus- | sätze die Aufgaben des Werksausschus-
ses wahr. ses wahr.

(2) (2)
Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz,
Infrastruktur und Verkehr berät Infrastruktur und Verkehr berät

1. die durch die GO NRW zugewiese- 1. die durch die GO NRW zugewiese-
nen Aufgaben, soweit diese Aufga- nen Aufgaben, soweit diese Aufga-
ben nicht einem Fachausschuss in ben nicht einem Fachausschuss in

seiner Funktion als Werksausschuss seiner Funktion als Werksausschuss

für eine städtische Einrichtung über- für eine städtische Einrichtung über-
tragen sind, tragen sind,

2. Anträge und Vorlagen sowie orts- 2. Anträge und Vorlagen sowie orts-
rechtliche Regelungen mit finanziel- rechtliche Regelungen mit finanziel-

len Auswirkungen für die in Absatz 1 len Auswirkungen für die in Absatz 1
genannten eigenbetriebsähnlichen genannten eigenbetriebsähnlichen
Einrichtungen, über die der Rat ent- Einrichtungen, über die der Rat ent-
scheidet, scheidet,

3. Fachbeiträge gesamtkonzeptioneller 3. Fachbeiträge gesamtkonzeptioneller
Art, die sich gesamtstädtisch — auch Art, die sich gesamtstädtisch — auch
mit Bezug auf konkrete Baumaßnah- mit Bezug auf konkrete Baumaßnah-
men oder Bauleitplanungen - mit dem men oder Bauleitplanungen - mit dem

Bestand und der Entwicklung von Bestand und der Entwicklung von
Flora und Fauna oder Wirkungen von Flora und Fauna oder Wirkungen von
Luft, Immissionen, Grundwasser, des Luft, Immissionen, Grundwasser, des
Bodens und des Stadtklimas auf Bodens und des Stadtklimas auf

Menschen, Tiere und Pflanzen be- Menschen, Tiere und Pflanzen be-

schäftigen, schäftigen,
4. Gewässerbaumaßnahmen im Gebiet | 4. Gewässerbaumaßnahmen im Gebiet

der Stadt Bergisch Gladbach, der Stadt Bergisch Gladbach,
5. Bodenschutzmaßnahmen. 5. Bodenschutzmaßnahmen.

(3) (3)
Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz,
Infrastruktur und Verkehr entscheidet Infrastruktur und Verkehr entscheidet

1. über Grundsätze der Abfallwirtschaft, 1. über Grundsätze der Abfallwirtschaft,

der Abwasserentsorgung, der Stadt- der Abwasserentsorgung, der Stadt-
reinigung und des Fuhrparks, reinigung und des Fuhrparks,

2. über die Vermietung und Verpach- 2. über die Vermietung und Verpach-

tung städtischen Grundbesitzes, so- tung städtischen Grundbesitzes, so-
fern der jährliche Miet- oder Pacht- fern der jährliche Miet- oder Pacht-
preis 10.000,00 EURO übersteigt, preis 10.000,00 EURO übersteigt,

3. über den Erwerb und die Veräuße- 3. über den Erwerb und die Veräuße-

rung von Grundstücken und grund- rung von Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten über stücksgleichen Rechten über
25.000,00 EURO einschließlich Ne- 25.000,00 EURO einschließlich Ne- Vorschlag zur ersatz-

benleistungen, benleistungen, losen Streichung, da
4. über den Verzicht auf die Ausübung 4-—überden VerziehtaufdieAusübung Fristen zu Ausübung

des Vorkaufsrechts, desVorkaufsreehts, des Vorkaufsrechtes
5. unter Berücksichtigung der in 8 5 4. unter Berücksichtigung der in 85 (zwei Monate) eine

festgelegten Wertgrenzen über sämt- festgelegten Wertgrenzen über sämt- | politische Beschluss-
liche Hochbau-, Tiefbau- und Land- liche Hochbau-, Tiefbau- und Land- fassung teilweise
schaftsmaßnahmen einschließlich schaftsmaßnahmen einschließlich nicht möglich machen



der zugehörigen Lieferungs- und der zugehörigen Lieferungs- und
Dienstleistungsaufträge des Kern- Dienstleistungsaufträge des Kern-
haushaltes und der eigenbetriebs- haushaltes und der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtungen, ähnlichen Einrichtungen,

6. in Angelegenheiten der Stadtver- 5. in Angelegenheiten der Stadtver-

kehrsgesellschaft, kehrsgesellschaft, soweit hierfür nicht | redaktionelle Konkre-
ausdrücklich die Organe der Gesell- tisierung
schaft zuständig sind,

7. über Grundsätze zur Energieeffizienz | 6. über Grundsätze zur Energieeffizienz
und zum Klimaschutz, und zum Klimaschutz,

8. in grundsätzlichen Angelegenheiten 7. in grundsätzlichen Angelegenheiten
im Bereich des ÖPNV, im Bereich des ÖPNV,

9. über Planungs-, Bau- und Unterhal- 8. über Planungs-, Bau- und Unterhal-

tungsaufgaben an Verkehrsflächen tungsaufgaben an Verkehrsflächen
und -anlagen, Parkeinrichtungen (ru- und -anlagen, Parkeinrichtungen (ru-
hender Verkehr) sowie in den Berei- hender Verkehr) sowie in den Berei-
chen „öffentliches Grün/Landschafts- chen „öffentliches Grün/Landschafts-

bau“, „Friedhofs- und Bestattungswe- bau“, „Friedhofs- und Bestattungswe-

sen“ sen“
10. Stellungnahmen der Stadt, die von 9. Stellungnahmen der Stadt, die von

anderen Behörden oder Körperschaf- anderen Behörden oder Körperschaf-
ten im Rahmen von förmlichen Ver- ten im Rahmen von förmlichen Ver-

waltungsverfahren zu Unterschutz- waltungsverfahren zu Unterschutz-
stellungen, Landschaftsplänen und stellungen, Landschaftsplänen und
diesen vergleichbaren Maßnahmen diesen vergleichbaren Maßnahmen
oder Planungen angefordert oder die oder Planungen angefordert oder die
bei einer geplanten Änderung oder bei einer geplanten Änderung oder
Aufhebung von Landschafts- oder Aufhebung von Landschafts- oder
Naturschutzgebieten abgegeben wer- Naturschutzgebieten abgegeben wer-

den, den,
11. über Maßnahmen der Stadt, die Frei- |10.über Maßnahmen der Stadt, die Frei-

räume für eine bauliche oder dieser räume für eine bauliche oder dieser

vergleichbare Nutzung dauerhaft in vergleichbare Nutzung dauerhaft in
Anspruch nehmen; ausgenommen Anspruch nehmen; ausgenommen
hiervon sind die Bauleitplanung und hiervon sind die Bauleitplanung und
Baulücken nach $ 34 BauGB. Frei- Baulücken nach $ 34 BauGB. Frei-
räume sind Flächen, die zum Zeit- räume sind Flächen, die zum Zeit-

punkt der beabsichtigten Maßnahme punkt der beabsichtigten Maßnahme
nicht einer baulichen oder dieser ver- nicht einer baulichen oder dieser ver-

gleichbaren Nutzung unterzogen oder gleichbaren Nutzung unterzogen o-
rechtlich zugänglich sind, der rechtlich zugänglich sind,

12. Grundsätze der Material- und Leis- 11.Grundsätze der Material- und Leis-

tungsbeschaffung durch die Stadt, tungsbeschaffung durch die Stadt,
die eine nachhaltige und umweltscho- die eine nachhaltige und umweltscho-
nende Nutzung natürlicher Ressour- nende Nutzung natürlicher Ressour-
cen bezwecken. cen bezwecken.

In den Fällen der Ziffern 2. bis 5. ent- In den Fällen der Ziffern 2. bis 5- 4. ent-
scheidet der Ausschuss, soweit nicht scheidet der Ausschuss, soweit nicht

nach der „Satzung über die kommunale nach der „Satzung über die kommunale
Einrichtung Stadtentwicklungsbetrieb Einrichtung Stadtentwicklungsbetrieb
Bergisch Gladbach — AöR in der Rechts- | Bergisch Gladbach — AöR in der Rechts-
form der Anstalt des öffentlichen Rechtes | form der Anstalt des öffentlichen Rechtes

der Stadt Bergisch Gladbach“ (SEB AöR) | der Stadt Bergisch Gladbach“ (SEB AöR)

in der jeweils gültigen Fassung die SEB in der jeweils gültigen Fassung die SEB
AGöR zuständig ist. In den Fällen der Zif- AGöR zuständig ist. In den Fällen der Zif-
fern 5. und 6. bis 12. entscheidet der fern 8-urd-6-bis-42- 4. bis 11. entschei-

Ausschuss, soweit nicht aufgrund gesetz-| det der Ausschuss, soweit nicht aufgrund
licher oder sonstiger rechtlicher Regelun-| gesetzlicher oder sonstiger rechtlicher
gen eine andere Zuständigkeit gegeben Regelungen eine andere Zuständigkeit

ist. gegeben ist.

(4) (4)
Sehen die in den vorstehenden Absätzen | Sehen die in den vorstehenden Absätzen

genannten Aufträge wiederkehrende Ver- | genannten Aufträge wiederkehrende Ver-
gütungen vor, sind die sich aus den je- gütungen vor, sind die sich aus den je-
weiligen Vergabevorschriften ergebenden| weiligen Vergabevorschriften ergebenden
Wertermittlungsregeln für die Ermittlung Wertermittlungsregeln für die Ermittlung



des geschätzten Auftragswertes maß- des geschätzten Auftragswertes maß-

geblich. geblich.

814 544 Vorschlag zur Strei-
Flächennutzungsplanausschuss Flächennutzungsplanaussehuss chung des Flächen-

nutzungsplanaus-
Der Flächennutzungsplanausschuss be- | BerFläsherrutzungsplanaussehussbe- | schusses, dessen

rät alle Angelegenheiten in Zusammen- rätalleAngelegenheiteninZusammen- Zweck sich mit dem
hang mit der Neuaufstellung des Flä- hang-mitderNeuaufstellung-des-Flä- Beschluss des FNP
chennutzungsplans der Stadt Bergisch ehenrutzungsplans-derStadtBergisch erledigt hat
Gladbach. Die Zuständigkeiten der übri- Gladbash-BieZuständigkeiten-der-übri-
gen Ausschüsse bleiben hiervon unbe- genAussshüsse-bleiben-hierver-unbe-

rührt. rührt

815 84514
Allgemeine Angelegenheiten der Bür- | Allgemeine Angelegenheiten der Bür-

germeisterin/des Bürgermeisters germeisterin/des Bürgermeisters

(1) (1)
Die Geschäfte der laufenden Verwaltung | Die Geschäfte der laufenden Verwaltung
gelten im Namen des Rates als auf die gelten im Namen des Rates als auf die
Bürgermeisterin/den Bürgermeister über- | Bürgermeisterin/den Bürgermeister über-
tragen, soweit der Rat sich oder einem tragen, soweit der Rat sich oder einem
Ausschuss nicht für einen bestimmten Ausschuss nicht für einen bestimmten

Kreis von Geschäften oder einen Einzel- | Kreis von Geschäften oder einen Einzel-

fall die Entscheidung vorbehält. fall die Entscheidung vorbehält.

(2) (2)
Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister
entscheidet nach pflichtgemäßem Ermes-| entscheidet nach pflichtgemäßem Ermes-
sen, ob im Einzelfall ein Geschäft der lau-| sen, ob im Einzelfall ein Geschäft der lau-

fenden Verwaltung vorliegt. In Zweifels- fenden Verwaltung vorliegt. In Zweifels-
fällen holt sie/er die Entscheidung des fällen holt sie/er die Entscheidung des
Hauptausschusses ein. Hauptausschusses ein.

(3) (3)
Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ist | Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister ist
zuständig für die Auswahl und Vergabe zuständig für die Auswahl und Vergabe
von Leistungen an Architektinnen/Archi- von Leistungen an Architektinnen/Archi-
tekten, Bauleiterinnen/Bauleiter, Ingeni- tekten, Bauleiterinnen/Bauleiter, Ingeni-
eurinnen/Ingenieure und Sonderfachleute|eurinnen/Ingenieure und Sonderfachleute
und für die Vergabe von Aufträgen an und für die Vergabe von Aufträgen an

diese. diese.

(4) (4)
Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister
entscheidet in Fällen, in denen Wertgren- | entscheidet in Fällen, in denen Wertgren-
zen die Zuständigkeiten der Ausschüsse | zen die Zuständigkeiten der Ausschüsse
festlegen, bis zur Höhe der entsprechen-| festlegen, bis zur Höhe der entsprechen-
den Wertgrenzen in diesen Fällen. den Wertgrenzen in diesen Fällen.

$ 16 84615

Zuständigkeiten der Bürgermeiste- Zuständigkeiten der Bürgermeiste-
rin/des Bürgermeisters rin/des Bürgermeisters

(1) (1)
Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister Die Bürgermeisterin/der Bürgermeister
entscheidet außer in den ihr/ihm durch entscheidet außer in den ihr/ihm durch

gesetzliche Regelung oder Hauptsatzung| gesetzliche Regelung oder Hauptsatzung
vorbehaltenen Angelegenheiten über vorbehaltenen Angelegenheiten über
1. die Aufnahme von Krediten, 1. die Aufnahme von Krediten,

2. die Stundung, Niederschlagung und 2. die Stundung, Niederschlagung und
den Erlass von Geldforderungen, den Erlass von Geldforderungen,

3. die Durchführung von baulichen Un- 3. die Durchführung von baulichen Un-
terhaltungsmaßnahmen und Umbau- terhaltungsmaßnahmen und Umbau-
ten an städtischen Liegenschaften im ten an städtischen Liegenschaften im
Rahmen der bereitgestellten Haus- Rahmen der bereitgestellten Haus-
haltsmittel, soweit nicht nach der haltsmittel, soweit nicht nach der



„Satzung über die kommunale Ein- „Satzung über die kommunale Ein-
richtung Stadtentwicklungsbetrieb richtung Stadtentwicklungsbetrieb
Bergisch Gladbach — AöÖR in der Bergisch Gladbach — AöR in der
Rechtsform der Anstalt des öffentli- Rechtsform der Anstalt des öffentli-

chen Rechtes der Stadt Bergisch chen Rechtes der Stadt Bergisch
Gladbach“ (SEB AöR) in der jeweils Gladbach“ (SEB AöR) in der jeweils
gültigen Fassung die SEB AöR zu- gültigen Fassung die SEB AöR zu-
ständig ist, ständig ist,

4. die Inanspruchnahme von Grundstü- 4. die Inanspruchnahme von Grundstü-
cken für nichtstädtische Zwecke, cken für nichtstädtische Zwecke,

5. die Verteilung der im Haushaltsplan 5. die Verteilung der im Haushaltsplan
bereitgestellten Mittel an die entspre- bereitgestellten Mittel an die entspre-
chenden Vereine, Verbände, Organi- chenden Vereine, Verbände, Organi-

sationen oder sonstigen Berechtig- sationen oder sonstigen Berechtig-

ten, ten,
6. die vorläufige Unterschutzstellung 6. die vorläufige Unterschutzstellung

nach $ 4 Abs. 1 Denkmalschutzge- nach 8 4 Abs. 1 Denkmalschutzge-
setz, setz,

7. die Zurückstellung von Baugesuchen | 7. die Zurückstellung von Baugesuchen
nach 8 15 BauGB, nach $S 15 BauGB,

8. die Zulässigkeit von Vorhaben in Be- 8. die Zulässigkeit von Vorhaben in Be-
reichen, in denen ein Beschluss zur reichen, in denen ein Beschluss zur

Aufstellung eines Bebauungsplanes Aufstellung eines Bebauungsplanes
besteht, sofern es sich um Vorhaben besteht, sofern es sich um Vorhaben

von städtebaulicher Bedeutung han- von städtebaulicher Bedeutung han-

delt, delt,
9. die Belegung von städtischen und 9. die Belegung von städtischen und

Sozialwohnungen, Sozialwohnungen,
10. Angelegenheiten der Beamtenversor- | 10.Angelegenheiten der Beamtenversor-

gung nach $ 80 Abs. 4 LBG, gung nach $ 89Abs-4B6 57 Abs. redaktionelle Anpas-
3 LBeamtVG NRW, sung an geänderte

11. über die Gründe für die Ablehnung 11.über die Gründe für die Ablehnung Rechtslage
von ehrenamtlichen Tätigkeiten und von ehrenamtlichen Tätigkeiten und
Ehrenämtern, Ehrenämtern,

12. den Erlass, die Anordnung und Auf- 12.den Erlass, die Anordnung und Auf-
hebung von Viehseuchen-Verordnun- hebung von Viehseuchen-Verordnun-

gen. gen.

(2) (2)
Zuständigkeiten der Bürgermeisterin/des | Zuständigkeiten der Bürgermeisterin/des
Bürgermeisters ergeben sich weiterhin in | Bürgermeisters ergeben sich weiterhin in
Personalangelegenheiten aus der Haupt- | Personalangelegenheiten aus der Haupt-
satzung der Stadt Bergisch Gladbach, in | satzung der Stadt Bergisch Gladbach, in
Angelegenheiten des Denkmalschutzes Angelegenheiten des Denkmalschutzes
aus der Satzung zur Ausführung des aus der Satzung zur Ausführung des

Denkmalschutzes, in Angelegenheiten Denkmalschutzes, in Angelegenheiten
des Fachbereichs 8 — Immobilienbetrieb, | des Fachbereichs 8 — Immobilienbetrieb,
Abfallwirtschaftsbetriebs und Abwasser- Abfallwirtschaftsbetriebs und Abwasser-

werks nach den jeweiligen Betriebssat- werks nach den jeweiligen Betriebssat-
zungen, in Angelegenheiten der Kinder- zungen, in Angelegenheiten der Kinder-
und Jugendhilfe aus der Satzung für das | und Jugendhilfe aus der Satzung für das

Jugendamt. Jugendamt.

817 $ 17.16
Zuständigkeiten bei der Genehmigung| Zuständigkeiten bei der Genehmigung
über- und außerplanmäßiger Ausga- über- und außerplanmäßiger Ausga-

ben ben

(1) (1)
Der Stadikämmerin/dem Stadtkämmerer | Der Stadtkämmerin/dem Stadtkämmerer

wird die Entscheidung über die Leistung wird die Entscheidung über die Leistung

über und außerplanmäßiger Ausgaben über und außerplanmäßiger Ausgaben
bis zu 25.000,00 EURO, höchstens 40% bis zu 25.000,00 EURO, höchstens 40%

des jeweiligen Haushaltsansatzes, min- des jeweiligen Haushaltsansatzes, min-
destens 5.000,00 EURO, unabhängig destens 5.000,00 EURO, unabhängig
von der Höhe des Ansatzes übertragen. von der Höhe des Ansatzes übertragen.

2 2



Von dieser Regelung sind über- und au- Von dieser Regelung sind über- und au-
Rerplanmäßige Ausgaben ausgenom- Rerplanmäßige Ausgaben ausgenom-

men, men,
1. die sich aufgrund gesetzlicher oder 1. die sich aufgrund gesetzlicher oder

vertraglicher Verpflichtungen erge- vertraglicher Verpflichtungen erge-
ben, auf die ein Rechtsanspruch be- ben, auf die ein Rechtsanspruch be-

steht, steht,
2. die sich aus der Natur der Sache in 2. die sich aus der Natur der Sache in

Einnahme und Ausgabe ausgleichen Einnahme und Ausgabe ausgleichen
und damit den Haushalt der Stadt und damit den Haushalt der Stadt

Bergisch Gladbach nicht direkt finan- Bergisch Gladbach nicht direkt finan-
ziell belasten oder ziell belasten oder

3. deren Deckung durch die Inan- 3. deren Deckung durch die Inan-

spruchnahme der Deckungsreserve spruchnahme der Deckungsreserve
gewährleistet ist. gewährleistet ist.

In diesen Fällen entscheidet die Stadt- In diesen Fällen entscheidet die Stadt-

kämmerin/der Stadtkämmerer unbe- kämmerin/der Stadtkämmerer unbe-

grenzt. grenzt.

$ 18 $ 48 17

Inkrafttreten Inkrafttreten

Diese Zuständigkeitsordnung tritt am Diese Zuständigkeitsordnung tritt am Datum der konstituie-
17.06.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 47.062044 XX.Xx.2020 in Kraft. Gleich- | renden Ratssitzung
Zuständigkeitsordnung vom 20.10.2009 zeitig tritt die Zuständigkeitsordnung vom| ist noch einzutragen
in der Fassung des IV. Nachtrags, in 20-102009 17.06.2014 in der Fassung
Kraft getreten am 01.01.2014, außer des KA Il. Nachtrags, in Kraft getreten am

Kraft. 940942044 16.12.2015, außer Kraft.

Der I. Nachtrag zur Zuständigkeitsord- DerH-NashtragzurZustärdigkeitserd-
nung tritt am 01.10.2014 in Kraft. AungHrttam0141020HirnKraft

Der Il. Nachtrag zur Zuständigkeitsord- Bert NashtragzurZuständigkeitserd-
nung tritt am 16.12.2015 in Kraft. Aung-tättam46-122046-rKraft-


